
1/' 

\ 
\ 

\ 
Amt der o.ö. landesregierung 

VerflPräsl - 300071/3 - Hag 
---------------------------

8undesges etz über die Organi­
sation der Akademie der bilden­
den Künste in Wien lAkademie­
Organisationsgesetz 1986 -
AOG 1986 1 ; 
Entwurf - Stellungnahme 

linz. am 18. Juni 1985 

DVR.0069264 

Zu GZ. 59.006/1-18/85 vom 22. April 1985 

An das 

8undesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 
---------------

DahF,': 25. JUN! 1985 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich. zu dem mit der 

do. Note vom 22. April 1985 versandten Gesetzentwurf wie 

folgt Stellung zu nehmen: 

§ 13 Abs. 3 sieht U.a. vor. ~aß die Abhaltung von Lehrveran-

staltungen einen 8edarf an diesen voraussetzt und die 

räumlichen und sonstigen sachlichen Voraussetzungen gegeben 

sind. ohne näher zu definieren. auf Grund welcher Kriterien 

die 8edarfsprüfung bzw. 
.sonstigen sachlichen Vorausset-

Im Hinblick auf Art. 18 8-VG zungen" zu prüfen sind. 

scheint diese 8estimmung dem Legalitätsprinzip - der Gesetz­

geber hat mit ausreichender Deutlichkeit den Inhalt der 

behördlichen Entscheidungen vorauszubestimmen (vgl. 

VfSlg. 8389) - nicht gerecht zu werden. 

Weiters wird darauf hingewiesen. daß § 50 Abs. 2 Z. 10 des 

Entwurfs nach der bisherigen Haltung des Datenschutzrates 

und der Datenschutzkommission kaum als "spezielle gesetz-
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liehe Regelung" 1m Sinne der §§ 6 und 7 Datensehutzgesetz 

angesehen werden kann. 

25 Mehrabdrueke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi­

dium des Nationalrates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Hör t e n hub e r 

Landesamtsdirektor 
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